
Gesellschaftsvertrag der E 

Unter Einbeziel1ung und Abänderung etwaiger bisheriger Gesellschaftsverträge und 
dal1ingehe11de11 Regelungen halten die Gesellschafter der vorgenan,nten Gesellschaft, bestehend 
aus 

1 . 

2. 
die 

(mit einem Anteil von 50 % ), 

(mit einem Gesellscl1aftsanteil in Höhe von 50 %) 

hierrr1it eine außerordentliche Gesellschafterversammlung unter gleichzeitigem V erzieht auf 
etwaige Fo11nen und Fristen zur Einberufung ab und beschließen damit wirksam folgenden 
zukünftig allein maßgeblichen Gesellschaftsvertrag: 

1. Zweck der Gesellschaft /bisherige Entwicklung 

Zweck der Gesell chaft -derzeit- in der Rechtsfo1·m der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist 
ausschließlich die Ve1r11ögensverwaltung im Hinblick das Erwerben und Halten des den 
Gesellschaftern dauerhaft auf die Dauer des Gesellschaftsbestandes, auch in nachfolgender oder 
geänderter Rechtsfo11n überlassene11 Grundstücks als einzigen Vermögensgegenstand gelegen 
auf Curacao iederländischen Antillen), Rif Sint Marie, Coral Estate Kavel 517. 

Die Gesellschafter der hier benannten Gesellschaft erwarben das zuvor genannten Grundstück 
Ka el 517 als einziger gemeinschaftlichen Tätigkeit mit dem ausschließlichen Zweck dieses 
unter Zuweisung besonderer und bestimmter Rechte und Pflichten den jeweiligen 
Gesellschaftern zur weiteren unbegrenzten und dauerhaften Nutzung wozu auch die Errichtung 
von Gebäuden und sonstigen Anlagen oder sonstigen Veränderungen gehören, gemäß 
nachfolgend dargestellten Bedingungen zu überlassen. 
Dabei wird und wurde der linke Grundstücksteil ( vom Grundstückseingang gesehen der 
westliche Grundstücksteil) dem Gesellschafter zu 1. und der rechte (östliche) Grundstückteil 
dem Gesellschafter zu. 2. im Innenverhältnis zur ausschließlich alleinigen utzung bzw. 
Bestimmung über die Nutzungsrechte überlassen, mit einer einzigen Ausnahme dahingehend, 
dass beid.en Gesel]schafte111 und Nutzungsberechtigten wechselseitig das Recht zusteht soweit 
notwendig, in einem Umfang, in dem es dem jeweiligen anderen Gesellschafter am geringsten 
beeinträchtigt und stört, Zu- und Ableitungen bis zum Übergabepunkt an der Grundstückgrenze 
unterirdisch zu verlegen und die zwischenzeitlich betonierte gemeinsame Grundstückszufahrt, 
beginnend vom Grundstückseingang südwestlich an der südlichen Grundstückgrenze j eweils 
mit einer Breite von ca. 3,50 bis 4,00 .Meter, bis hin zur südöstlichen Grund tück ecke und 
nachfolgend verlaufend in nördlicher Hinsicht und dort hinter den zwischenzeitlich errichteten 
Gebäuden bis in den Bereich des die Gebäude verbindenden Carports, gemeinschaftl ich zu 
nutzen. Diese Bereiche sind jedoch jeweils zwecks Möglichkeit zum Befahren mit Fahrzeug n 
jeglicher Art freizuhalten. 
Die Gesellschafter sind jeweils berechtigt, de11 diesen zur Nutzung überla enen und 
zugewiesenen Grundstücksteil unter Berücksichtigung der Vorgaben de ·· Resort • Coral E tat 

• 
• 



ut1d der dortigen G m in cl1aft ordnung d -r •• li ntlich-r chtlichen eg lungen und Vorgaben 
sowie w1ter B riick ·icl1tigung d r Gewälu·l . istung der v rgenannten Mitben _ tzungsrechte, frei 
zu bebauen und zu benutzen. -twaige Nutzung rechte an diesen A 1 gen und 
Grund tück teilen obliegen daru1 ausscl1li ßlich den jeweiligen esellschaftem oder den von 
die e11 durcl1 Aufteilung u11d Übertragung teilweiser Nutzungsrechte erechtigten. Die 
Regelu11gen hierzu erfolgen außerhalb des Gesellschaftsverhältnisses. 

Etwaige hierzu erforderliche und getätigte Investitionen erfolgen und erfolgten ausschließlich 
außerhalb des hiesigen Gesellschaftsverhält11isses durch die jeweiligen Gesellschafter als 
Nutzu11gsbe1-echtigten im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie zu eigenem 
Wertzuwachs. Es sei klargestellt, dass das Grundstück bei Erwerb nicht erschlossen, bereinigt 
oder älutliches sondern vollständig mit Wildwuchs versehen war. 

Zwischenzeitlich haben beide Gesellschafter die ihnen jeweils zugewiesenen Bereiche mit 
jeweils einem über als gemeinsames Carportdach ausgebildeten Verbindungsbereich mit 
jeweils einem dreistöckigen und mit jeweils 3 Apartments versehenen Gebäude bebaut. Die 
Investitionen zur Errichtung dieser Baulichkeiten sowie sämtliche darin befindliche 
Ausstattungen wurden jeweils ausschließlich von dem betreffenden nutzungsberechtigten 
Gesellschafter allein im eigenen Namen und auf eigene Rechnung getätigt. 
Die Gesellschaft erhebt hieran keine A11sprüche. 

Diese Baulichkeiten werden auch nicl1t der Gesellschaft zur Verfügung gestellt oder 
Gesellschaftsve1·1nögen sondern bleiben aufgrund der zugewiesenen dauerhaften und 
unbeschränkten utzungsrechte ausschließliches Sondereigentum und (Sonder-) Vermögen 
des jeweiligen Gesellschafters soweit gesetzlich zulässig. Dieser ist zur Übertragung dieses 
Vermögens jede1zeit berechtigt muss dies jedoch an die Erlangung einer Gesellschafterstellung 
durch den Erwerber knüpfen. 

Sollte hier eine andere Gesetzeslage vorliegen oder andere Rechtsnor·1nen etwas anderes 
betreffend der Zuordnung der geschaffenen Vermögenswerte und Wertsteigerungen durch 
Bebauung 11nd Gestaltung orsehen oder vorschreiben, gilt in Abweichung dessen jedoch die 
im o·rab dargestellte Regelung und Zuordnung jedenfalls im Innenverhältnis zwischen den 
Ges.ellschaft.ern als ereinbart und gegeben. Die Gesellschaft tritt etwaige Ansprüche 
hinsichtlich dieser Vermögenswerte mit Ausnahme der aufgewandten Wertes des 
Gruodstiicke ausgehend vom Kaufpreis in Höhe von , an die jeweiligen 
Gesellschafter in Ausmaß und Umfang der nachfolgenden Regelungen und Verhältnisse, 
hilfswei e im mfang der Gesellschaftsanteile an die jeweiligen Gesellschafter ab. 

Aufgrund der Errichtung jeweiliger Gebäude mit 3 getrennt nutzbaren Aparbnents 
beabsichtigen die Gesellschafter zwecks E11nöglichung der weiteren Nutzungsüberlassung und 
deren Aufteilung aufgrund der bislang lediglich an die bisherigen Gesellschafter übertragenen 
ausschließlichen • utzungsrechte bezogen auf den jeweiligen Grundstücksteil die Änderung des 
Gesellschaftsvertrages dahingehend, dass die bisherigen beiden Gesellschaftsanteile weiter eine 

•• 

Aufteilung und Ubertragung (Verfügung) erfahren können und die bisher durch die 
Gesellschaft zugewiesenen Nutzungsrechte insgesamt oder teilweise mit verbindlicher 
Wirkung auch für die anderweitigen Gesellschafter an Dritte übertragen werden können. 

Zudem beabsichtigen die Gesellschafter unter Beriicksichtigung der zwischenzeitlich 
geschaffenen Bebauung und Gestaltungssituation die Nutzungsrechte innerhalb der beiden 
urspr·ünglich bestehenden Gesellschaftsanteile so zu gestalten, dass diese Nutzungsrechte ganz 
oder teilweise frei übertragen werden können und somit die von der Gesellschaft gewährten 



Nutzung -r cl1t b zoge11 auf da rut1d tück frei verfüg r in jed eh zuk •• nftig geknüp . an 
den rwerb inet'" - II cl1after tellung im Hinblick auf zuminde t einen der neu gegründeten 
G schäft ant ile da di _ j w _ iligen Nutzung rechte, wie aus nachfolgender Definiti n 
er icl1tlicl1 an die j weilige11 Gesellschafterstellung bezüglich der neu gegründeten 
Ge chäft anteile gekJ1·üpft i t. 

zur Reali ierung dessen beabsichtigen nunmehr die Gesellschafter die bisherigen 
Gesellschaftsanteile in besti1nmte Anteile aufzuteilen, 

Die Gesellschafter beabsichtige11 fen1er, dass uneingeschränkte Nutzungsrecht für den 
jeweiligen Gru11dstücksanteil wie eingangs ausgeführt, ausgeh nd von den bish~ geschaffe~en 
Gegebenheiten durch die Nutzur1gsberechtigten neu aufzuteilen und zu definieren, um diese 
Rechte und Pflichten somit konkret den jeweiligen neu geschaffenen Geschäftsanteilen 
zuzuordnen. 

Als Gegenleistung für die Überlassung des Grundstückes zur ausschließlichen Nutzung durch 
die jeweiligen Gesellschafter der nachfolgend dargestellten Gesellschaftsanteile ist neben der 
erfolgten Aufbringu11g des bereits gezahlten Kaufpreises für den Erwerb des Grundstückes 
lediglich die Zahlung des vom Resort erl1obenen jährlichen Resortfees und die Zahlung der 
Grundsteuer (im Verhältr1is der Gesellschaftsanteile) geschuldet. Weitergehende 
Gegenleistungen schulden die Gesellschafter der Gesellschaft für die Nutzungsüberlassung 
durch die Gesellschaft zur privaten Eigennutzung nicht. 

Für den Fall dass eine gesetzliche Regelung vorschreibt, dass die Investitionen der 
Gesellschafter zur utzbarmachung und Bebauung des Grundstückes sowie entsprechenden 
Gestaltung als In estitionen der Gesellschaft anzusehen sein sollten, anerkennen hie1·mit die 
Gesellscb.after zulasten der Gesellschaft den Anspruch des jeweiligen Gesellschafters 
gegenüber der Gesellscl1aft auf Erstattung und Zuordnung des jeweiligen Verkehrswertes der 
on ihm geschaffenen Zustände und mithin der ihm zugewiesenen Grundstücksteile und 
:utzungsrec.hte abzüglich des hierauf entfallenden anteiligen zum Erwerb des Grundstückes 

ursprünglich aufgebrachten Kaufpreisanteiles, hil fsweise im Innenverhältnis zwischen allen 
Gesell . chafte1 11 sämtlichst unter Verzicht auf die Einrede der Verjährung. 

Durch die nachfolgenden Regelungen sollen den jeweiligen Gesellschaftern 
Verfügungsbefugnisse und ausschließlich alleinige oder gemeinschaftliche Nutzungsrechte 
hinsichtlich und bezüglich der von diesen getätigten Investitionen und geschaffenen Werte -
verbunden mit der Verfügung über die den Nutzungsrechten zugrundeliegenden 
Geschäftsanteilen - eingeräumt und daraus resultierende Pflichten vereinbart werden. 

Zuden1 sollen dann die einzelnen Gesellschaftsanteile mit dem diesbezüglich innerhalb der 
Gesellschaft be tehenden, zum Teil ausschließlichen, Nutzungsrechten sowie Pflichten 
übertragbar, d.h. vererblich und veräußerbar sein und der sich daraus ergebende Wert abzüglich 
des anteiligen gezahlten Grundstückskaufpreises, der der Gesellschaft zusteht ausschließlich 
den jeweiligen Gesellschaftern gesiche'rt werden so dass die Möglichkeit der Änderung der 
Gesellschafter ohne Aufhebung und Liquidation oder Auseinandersetzung der Gesellschaft 
gegeben ist. 

2. Gesellschaftsanteile und deren Zuordnung 

1n Umsetzung dessen werden die bisherigen Gesellschaftsanteile wie folgt unter fortlaufender 
Nummerierung neu gefasst: 



Bisl1 1iger Gesell cl1aft anteil 

neu aufgeteilt in: 
Gesellschaftsanteil Nummer 1: 9 % 
G sellschaftsanteil Nutnmer 2: 11 % 
Gesellschaftsanteil Nu1nmer 3: 30 % 

50 o/o 

Die Anteile Nr. 1-3 bleiben im Eigentum und Bestand des Gesellschafters 

Bisheriger gesa1nthä11derisch Gesellschaftsanteil der Gesellschafter 
50 o/o 

wird wie folgt neu aufgeteilt: 

Gesellschaftsanteil Nummer 4: 9 % 
Gesellschaftsanteil Nummer 5: 11 % 
Gesellschaftsanteil Nummer 6: 30 %. 

Die Anteile Nr. 4-6 bleiben im Eigentum u11d Besta11d der Gesellschafter 
(gesamthänderisch). 

Diese Aufteilung und die nachfolgende Zuweisung von Rechten und Pflichten zu den einzelnen 
•• 

Gesellschaftsanteilen hat dauerhaften Bestand und kann lediglich durch einstimmige Anderung 
gemäß den nachfolgenden Regelungen wirksam ver- bzw. geändert werden. 

2. Zu,,1eis11ng on ausschließlichen und gemeinschaftlichen Nutzungsrechten 

Den Gesellschaftsanteilen ummer 1 - 3 bleibt wie bisher auf Dauer im Verhältnis zu den 
Gesellschaftsanteilen ummer 4 - 6 das vollumfängliche Nutzungsrecht eingeräumt den 
linken ( estlichen) Grundstückteil beginnend ab der in südlicher und nördlicher Hinsicht bis 
zur jeweiligen Grundstückgrenze verlaufenden, gedachten geraden Linie entlang der Mitte des 
zwischen beiden Gebäuden bestehenden Carports allein zu Nutzen oder über dieses Recht zu 
verfügen mit Ausnahme des Mitbenutzungsrechtes der Gesellschafter bezogen auf den 
Gesellschaftsanteil ummer 4 - 6 hinsichtlich der in Ziffer 1. beschriebenen Zufahrt beginnend 
von der Grundstückseinfahrt bis zum W endebereich einschließlicJ1 des W endebereiches vor 
dem links in westlicher Hinsicht hinter dem Gebäude gelegenen Carport sowie dem 
Leitungs recht. 
Den Gesellschaftsanteilen Nummer 4 - 6 bleibt wie bisher auf Dauer im Verhältnis zu den 
Gesellschaftsanteilen Nummer 1 -3 das vollumfangliche Nutzungsrecht eingeräumt, den 
rechten (östlichen) Grundstückteil beginnend ab der in südlicher und nördlicher Hinsicht bis 
zur jeweiligen Grundstückgrenze verlaufenden, gedachten geraden Linie entlang der Mitte des 
zwischen beiden Gebäuden bestehenden Carports allein zu Nutzen oder über dieses Recht zu 
verfügen, mit Ausnahme des Mitbenutzungsrechtes der Gesellschafter bezogen auf den 
Gesellschaftsanteil Nummer 1 - 3 hinsichtlich der in Ziffer 1. beschriebenen Zufahrt beginnend 
von der Grundstückseinfahrt bis zum Wendebereich einschließlich des Wendebereiches vor 
dem links in westlicher Hinsicht hinter dem Gebäude gelegenen Carport sowie dem 
Leitungsrecht .. 



Di G""..,ell.-,~l1aft 1· b~-'Jg 11 _ t1 f d n ....,o 11 11 ft nt ~ il Nu -1>-.- 1 - 3 v.f.\rteilen. da diesen 
zu tehend . ·Nut un ... r l1t und . _ n • di es 11 .haft r b~7 .. ....,g n a en e ellsc anteil 
·uinm r 4 - • il11· r it v 1-t il 11 da dies n zust h nd Nut ·· ng r cht j w ·1 . it 

zu tim1nw1g der G ..,-11 chaft u11d der jew iligen anderw itigen v~~II chafter n chrn 1s i 
1imen rhältni wie folgt w bei es den jeweiligen es llschaft • aufgrund der damit 
erbundenen und zugrundeliegend n privaten Investitionen ausseht· eßlich allein v rbehalte 

bleibt Ve1·einba11.1ngen irn Hinblick auf die Erstattung der damit verbundenen Investitionen 
oder ztl zahlenden E11tschädigungen und Kaufpreise für Vertnögenswerte zu vereinbaren. 
Hinsichtlicl1 dieser damit verbu11denen Zal1lungen, rstattungsansprüche oder ähnlichen, 
erklärt di Gesellscl1aft kei11erlei Ansprüche zu besitzen oder zu erheben, sondern diese 
ausschließlicl1 dein jeweils nutzungsberechtigten und verfügenden Gesellschafter zu überlassen 
(weichet· die Investition jeweils getätigt ode.r zuvor selbst erworben) hat. 

Die jeweiligen Nutzungsrechte sollen analog zur Regelung in Ziffer 6 hiet·1nit für eine Dauer 
von mindestens 99 Jahren ab dem Erwerb des Grundstückes in 2017, soweit diese Dauer nicht 
zulässig ist, zumindest für die längste gesetzlich zulässige Dauer unter Ausschluss des 
ordentlichen Kündigungsrechts gewährt und vereinbart sein. 

Gesellschaftsanteil Nr. 1: 

Dem Gesellschaftsanteil Nummer 1 wird zugunsten des jeweiligen diesen Gesellschaftsanteil 
innehabenden Gesellschafter das ausschließliche Nutzungsrecht sowie Nutzungsziehungsrecht 
und d,amit der sich daraus ergebenden anteilige Vermögenswert am Gesellschaftsvennögen 
bezogen auf die im Grundris plan mit laufender Nummer 1 bezeichnete Wohnung (Apart:I11ent) 
zugewiesen und übertragen gesel1en vo1n Grundstückszugang, im linken Gebäude unterste 
Etage. Der Inhaber dieses Gesellschaftsanteiles Nummer 1 ist damit stets berechtigt, unter 
Ausschluss etwaiger dritter Gesellschafter die zu diesem Apart111ent gehörende Fläche 
einschließlich des Zugangsbereiches und der davor auf gleicher Ebene befindlichen Te1·rasse 
selbst zu nutzen oder durch . utzungsüberlassung an Dritte Nutzungen hieraus zu ziehen. 

Zugleich wird dem Inhaber des Gesellschaftsanteiles Nummer 1 das Mitnutzungsrecht mit dem 
Inhaber des Gesellschaftsanteiles Nummer 2 betreffend der Flächen zwischen dem 
Eingangsbereich zum Grundstück und der dort beginnenden Auffahrt und dem linksseitigen 
Gebäudeteil einschließlich der dortigen Poolanlage nebst Ruhebereich bzw. Außenbereich 
gewährt und zugewiesen. Zur Klarstellung: der getätigte Investitionsaufwand und Wert der 
betreffenden Poolanlage wird den Geschäftsanteil 1 und 2 jeweils hälftig zugerechnet. 

Gesellschaftsanteil r. 2 

Dem Gesellschaftsanteil ummer 2 wird zugunsten des jeweilige11 diesen Gesellschaftsanteil 
innehabenden Gesellschafter das ausschließliche Nutzungsrecht sowie Nutzungsziehungsrecht 
und damit der sich daraus ergebenden anteilige Ve1mögenswert am Gesellschaftsvermögen 
bezogen auf die im. Grundrissplan mit laufender Nummer 2 bezeichnete Wohnung (Apartment) 
zugewiesen und übertragen, gesehen vom Grundstückszugang im linken Gebäude erste obere 
(mittlere) Etage. Der Inhaber dieses Gesellschaftsanteiles Nummer 2 ist damit stets berechtigt, 
unter Ausschluss etwaiger dritter Gesellschafter die zu diesem Apartment gehörende Fläche 
einschließlich Zugangsbereich und die davor auf gleicher Ebene befindliche Terrasse selb t zu 
nutzen oder durch Nutzungsüberlassung an Dritte Nutzungen hieraus zu ziehen. 

Zugleich wird dem Inhaber des Gesellschaftsanteiles Nummer 2 das Mitnutzung recht mit 
dem Inhaber des Gesellschaftsanteiles Nummer 1 betreffend der Flächen zwischen d m 



Eingangsb r ich zum Grundstück u11d d r d rt b ginnend n Au ahrt nd dem link ·1· . 
Gebäudeteil in chließlich d r dortigen P olanlage neb t Ruh b . ich bzw. Außenb;~;;hen 
gewälui: und zugewies n. Zur Klarstellung: der g tätigte Inve titionsaufwand und Wert der 
betreffenden Poolanlage wird den Geschäft anteil 1 und 2 jeweils hälftig zugerechnet. 

Gesellschaftsanteil Nr. 3 

Dem Gesellschaftsai1teil Nummer 3 wird zugunsten des jeweiligen diesen Gesellschaftsanteil 
innehabenden Gesellschafter das ausschließliche Nutzungsrecht sowie Nutzungsziehungsrecht 
und damit der sich daraus ergebenden anteilige Ve1·1nögenswert bezogen auf die im 
Grundrissplai1 mit laufender Nummer 3 bezeichnete Wohnung (Apartment) zugewiesen und 
übertragen, gesehen vom Grundstückszugang, im linken Gebäude oberste Etage. Der Inhaber 
dieses Gesellschaftsanteiles Nummer 3 ist damit stets berechtigt, unter Ausschluss etwaiger 
dritter Gesellschafter die zu diesem Apartment gehörende Fläche einschließlich 
Zugangsbereich und Terrasse selbst zu nutzen oder durch Nutzungsüberlassung an Dritte 
Nutzungen hieraus zu ziehen. 

Dem Inhaber des Gesellschaftsanteiles Nummer 3 wird das ausschließliche Nutzungsrecht des 
außerhalb des Gebäudes sich oberhalb des Gebäudes anschließenden linken Grundstücksteiles 
beginnend vom Gebäudeende einschließlich des dort rechter Hand an dem (linken) Gebäude 
befindlichen hälftigen Carports einsc11ließlich des unter dem Carportteils befindlichen Raumes 
bis zur Grundstücksobergrenze ir1 nördlicher Hinsicht entlang der gedachten fortgeführten Linie 
durch die Mitte des Carport zugewiesen und übertragen, einschließlich etwaiger dortiger 
Aufbauten. Hinsichtlich des vor dem Carport gelegenen Wendebereiches besitzt der 
Gesellschafters de Geschäftsai1teils Num1ner 6 ein Mitnutzungsrecht zum Zwecke des 
Wendens so ie Ein- und Ausparken hinsichtlich dessen Carports mittels Kraftfahrzeugen. 

Die in diesem Grundstücksbereich befindliche Solaranlage steht ausschließlich im Eigentum 
und errnögen des die Anlage aus privaten Mitteln finanzierenden den Gesellschaftsanteil 
.. ummer 3 innehabende Gesellschafters bzw. ist allein dessen Vertnögen und Eigentum sowie 
·utzungsrecht zugewie en und zuzurechnen, ebenso die daraus gewonnenen Energien. Dies 

betrifft auch die etwaige utzungsziehung hieraus. 

Dem Inhaber de. Gesellschaftsanteiles Nummer 3 wird das ausschließliche Nutzungsrecht des 
gesamten Kellergeschosses im linken Gebäude - vom Grundstückseingang aus gesehen (unter 
den Einheiten r. 1-3) - eingeräumt und übertragen. Dieser hat jedoch bei Bedarf und 
entsprechender Ankündigung den Begünstigten der Geschäftsanteile 1 und 2 Zugang zu 
dortigen Anschlussanlagen zu gewähren. 

Gesellschaftsanteil • r. 4 

Dem Gesellschaftsanteil Nummer 4 wird zugun te.n des j eweiligen diesen Ge ellschaft anteil 
innehabenden Gesellschafter das ausschließliche Nutzungsrecht sowie Nutzungsziehungsrecht 
und damit der sich daraus ergebenden anteilige Verrnögenswert bezogen auf di im 
Grundrissplan mit laufender Nummer 4 bezeichnete Wohnung (Apartment) zugewie en und 
übertragen, gesehen vom Grundstückszugang, im rechten Gebäude unterste Etage. Der Inhaber 
dieses Gesellschaftsanteiles Nummer 4 ist damit stets berechtigt unter Aus chluss etwaiger 
dritter Gesellschafter die zu diesem Apartment gehörende Fläche einschließlich 



zugangsb_~reicJ1 u11d di au_f gl i her .. b n .... - I g 11 ~ as 
utzung uber]as ur1g an Dntte Nutzung n hierau zu ziehen. 

zugleich wird d 111 Inhab r de ~e ellschaftsanteile Numm/P>'r 4 da Mitnut ungsrecht mit dem 
Inhaber d s Gesellschaftsante1Jes Nummer 5 betreffend der Jächen · h d. r 

• i G d .. k . w1sc en e111 
itlgangsbere1cr1 zuin run tüc und der dort beginnenden Auffahrt und dein recht ·t· 

· • l l • ßl • h d d • . sse1 1gen Gebäudeteil e1nsc 1 ~e 1c er ort1gen Poolanlage nebst uhebereich bzw. Außenbereich 
gewälui und zugew1ese11. ~ur Klar tell~_ng: de~ getätigte Investitionsaufwand und Wert der 
betreffenden Poo]anlage wird den Geschaftsante1l 4 und 5 jeweils hälftig zugerechnet. 

Gesellschaftsanteil Nr. 5 

Dem Gesellschaftsanteil Nummer 5 wird zugunsten des jeweiligen diesen Gesellschaftsanteil 
innehabenden Gesellschafte·rs das ausschließliche Nutzungsrecht sowie Nutzungsziehungsrecht 
und damit der sich daraus ergebenden anteilige Vennögenswert bezogen auf die im 
arundrissplan mit laufender Nummer 5 bezeichnete Wohnung (Aparttnent) zugewiesen und 
übertragen gesehen vom Grundstückszugang im rechten Gebäude ersten (mittleren) Etage. 
Der Inhaber dieses Gesellschaftsanteiles Nummer 4 ist damit stets berechtigt, unter Ausschluss 
etwaiger dritter Gesellschafter die zu diese1n Apart1nent gehörende Fläche einschließlich 
Zugangsbereich und dje auf gleicher Eb n gelegene Terrasse selbst zu nutzen oder durch 
Nutzungsüberlas ung an Dritt utzu11gen hierau zu ziehen. 

zugleich wird d m Inhab r d ........ Ge ellschaftsanteiles Nummer 5 das Mitnutzungsre ht mit dem 
Inhaber de · Ges II chaftsant iles ummer 4 betreffend der Flächen zwischen dem 
Eingang b reich zum Grundstück und der dort beginnenden Auffahrt und dem rechtsseitigen 
Gebäudeteil in chli ßlich der dortigen Poolanlage nebst Ruhebereich bzw. Außenbereich 
ge'r,ährt und zug ip..t::_en. Zur KJar tellung: der getätigte Investitionsaufwand und Wert der 
betreffenden P olanlag ird den Geschäftsanteil 4 und 5 jeweils hälftig zugerechnet. 

Der11 G 11 chaftsantei1 ummer 6 wird zugunsten des jeweiligen diesen Gesellschaftsanteil 
innehabenden Gesell chafters das ausschließliche Nutzungsrecht sowie Nutzungsziehungsrecht 
und darrut der . ich daraus ergebenden anteilige Ve1·111ögenswert bezogen auf die im 
Grundri plan. mit laufender . ummer 6 bezeichnete Wohnung (Apa11111ent) zugewiesen und 
übertragen ge h . n om Grundstückszugang, im rechten Gebäude oberste Etage. Der Inhaber 
die e Ges,eJJ cha++""anteiJe ummer 6 ist damit stets berechtigt unter Ausschluss etwaiger 
dritter Ge el l chafter die zu. die em Apart1nent gel1örende Fläche einschließlich 
Zugang bereich und die Terra e e]bst zu nutzen oder durch Nutzungsüberlassung an Dritte 

utzungen hiera.u zu zieh n. 

Dem Inhaber de Gesell chaftsanteile Nummer 6 wird das ausschließlich Nutzungsrecht des 
außerhalb der Gebäude . ich oberhalb d G bäudp~ anschließ nden r chten Grund tücksteils 
beginnend vom oberen G bäudeend ein chließlich d"'~ dort linker Hand vom Gebäude 
befindlichen hälftigen Carport • bi zu gedachten Mitte des Carports und bis zur 
Grundstücksobergrenze in nördlicher Richtung entlang der gedachten fortführenden Linie 
~urch das Carport einsch]ieß]ich des unter dem Carp rtteil gelegenen Raume zugewie;:-,c.n und 
ubertragen mit Ausnahme de Mitnutzungsr chts de · Inhabers des Ge 11 chaftsanteile 

ummer 1 im Hinblick auf die (Mit-)Nutzung der befestigten Zuwegung ein chließlich de:~ 
befe tigten Wendebereichs. 



----------·--- --

Dem ltmaber des Ge ellschaftsa11teiles Nummer 6 wi1·d da au schließliche Nutzungsrecht de 
gesamten Kellergescl1os es im rechten G bäudeteil vom Grunds ück eingang au gesehen 
(unter den Einheiten Nu1n1ner 4-6 gelegen) eingeräu1nt und übertragen. Dieser hat jedoch bei 
Bedarf und e11tspreche11d r A11lcü11digung den Begün tigten d,,.... e chäftsanteile 4 und 5 
Zugang zu dortigen An chlussanlage11 zu gewähren. 

Ge1neinscl1aftliche Nutzungsrechte: 

Die vom Grundstückszugang bis zu den zwischen den Gebäuden gelegenen Carports führende 
Zufahrt ist unterhalb de1~ Poolanlage und mithin parallel vor dem Gebäude verlaufend bis zum 
Beginn der Ansteigung an der recl1ten Grundstücksecke (vom Eingang aus gesehen) ist auf 
dieser Strecke stets durch alle Inhaber aller Gesellschaftsanteile und den diesen zugewiesenen 
Apartments bzw. Nutzern nutzbar. Ab dem Bereich des rechter Hand des Gebäude befindlichen 
Einfahrstores bis hinter die Gebäude mithin den dortigen Carport und der durch die gedachte 
Fortführung der Carport1nittellinie führenden Trennung zwischen den Rechten des 
Gesellschaftsanteiles Nummer 3 und 6 steht dieses Mitnutzungsrecht ausschließlich den 
Inhabern der Gesellschaftsanteile Nummern 3 und 6 zu. Beide Gesellschafter sind insoweit 
einschließlich des oberhalb des Carports gelege11en Wendebereiches zur beidseitigen 
Mitnutzung und jederzeitigen Nutzung berechtigt. 

Die Gesellschafter der Anteile 1-3 ind berechtigt die Treppenanlage auf der linken 
Grundstücksseite g rnei11 cl1aftli h (mit-) 'U 11utzen. 

Die Ge ell chaft r der Ant ile 4-6 ind berecl1tigt die Treppenanlage auf der rechten 
Grundstück it • m in~~haftli h ·tnit-) zu nutzen. 

Die Gesell . haft r tinunen üb rein UI1d verpflichten sich bereits heute wechselseitig zur 
ent pr eh end n • t\ • rkung und m etzu11g der Begründung von Wohnungseigentum oder der 
Eintra.gung \ n senarat n partmentrecl1ten entsprechend der vorstehend geregelten 
Auft.eilung am den darau hen,orgehenden Rech.ten und Pflichten, soweit dies zukünftig 
durch die Res rt Regelungen zulässig oder auf Antrag durch die VVE Coral Estate genehmigt 
. erden 11 e. 

Ko ten r en1e· . haftlich genutzte Bereiche jeweils der Gesellschaftsanteile 1 und 2 
iner ei . o , ie . und 5 andererseits dies betrifft insbesondere den Poolbereich die davor 

befindli hen Parkplätze und den Pool selbst, sowie damit verbundene Strom- und 
• as rko ten • erden im dortigen Verhältnis jeweils hälftig getragen. 

lm rigen erden etwaige gemeinschaftlich anfallende Kosten (zB . Grundsteuer 
Re ortko ten zukünftige Anschlusskosten oder Aufwendu.ngen), soweit sie nicht explizit 
per.- onen.- indi . iduali i rbar verbrauchs-, verschuldens- oder verursachung bezogen und damit 
konkret einen Ge ell chafter oder der Nutzung dessen Anteil zuord nbar ind im Verhältnis 
der Anteile an der Ge eil chaft verteilt und getragen. Zur Klarstellung: Für etwaige aus der 
Vergangenheit stammende V ertrag trafen- oder son t ver chuldensabhängigen Ansprüche 
blei?t im Verhältni . der Verur achung der Verur achend (jeweilige Nutzungsberechtigte) 
alleine verantwortlich. 

1 



Eine nicl1t 11ur rü 0
... l n_ .... (1 •• nLC..e~ -1 . M n ... "' • • n -.-. _ ,, e: • .... oJ Va-r 

l1erv rg 11 11d 11 b . hi 1· d 1ni . L...,n Nut ng r~cht ( •• ·- arw--a g e .o-t 1"\, ... .13 . J:::111"\de 
Ge ell cl1aft ant .il) d r . ·talt da d r . ·tt • u bhän i v ~ w· W le u"".:, d .... -
nt •• pr""'""'h. nd 11 - 11 l1a'"'nant • i 1 i11n hab nden -LJ 11 ha ~s _.. t . ng d0 „ d • e em 

zu.g . rdnet 11 Im1nobili nt . il · rmächtigt ist i t hne In . ............. ti n ·- stim .. ,-g nur 
inn rl1alb d r F 1nili ein hli ßlich Abkömmlinge der esell c afte eine 
Gesellschaft anteiles zulässig und bedarf in all n anderen älle _· er Zust·--u g aller 

llsch.aft -r. Jeder G sellschaft . r i t j doch berechtigt einem oder -e eren . r·tten ( ast 
/ G·ä te ) zeitweise di Nutzu11g j n r Imm bilienteil deren N t ungsrecht ei em oder 
mehreren ilun gehörende11 G . ellschaftsanteilen zugeordneten ist gestatten und d·e 
Nutzungen hieraus aufgrund eigener vorangegangener Investition und Ver111ögensverwaltung 
auf eigene Rechnu11g zu ziehen. 

In jedem Fall ist der Dritte anzuhalten, seine Nutzung schonend und rücksichtsvoll unter 
Beachtung der Nutzungsrechte und Ruhebedürfnisse der anderen Gesellschafter und deren 
Gäste auszuüben. Für Verschulden seiner Gäste haftet ein Gesellschafter gegenüber anderen 
Gesellschaftern und deren Gästen wie für eigenes V rschulden; er muss sich insbesondere die 
von seinen Gästen verursa.chten Scl1äden zurechnen lassen und dafür Ersatz leisten. 

Die nutzungsberechtigt.en Gesellschaft r unterwerfen sich im Rahmen einer Selbstbindung 
hiern·1it auch aus Gründen d r Offenl1eit und Klarheit ausschließlich im Hinblick auf die hier 
offengelegte Aufteilung der Nutzungsrechte zwischen den Nutzungsberechtigten der 

•• 

Gesellschaftsanteile 1-3 und ben oder Gesellschaftsanteile 4-6 im Hinblick auf Anderungen 
und Änderungsmöglichkeiten dem Erfordernis der Zustimmung der Gesellschaft. 

3. Erschließungsanlagen 

Die durch die utzer und Nutzungsberechtigten gemeinschaftlich genutzten 
Erschließungsanlagen im Hinblick auf die Wasser- und Stromversorgung durch Aqualectra 
sowie die Schmutz- und Abwasserentsorgung werden ebenso gemeinschaftlich durch die 
jeweiligen utzungsberechtigten gemäß Gesellschaftsanteil Nummer 1 bis 3 einerseits und da 
gesondert aufgrund pri ater Investitionen im Rahmen der Nutzungsrechte erricht t und 
vorhanden für die Ge ellschaftsanteile Nummer 4 bis 6 andererseits betrieben unterhalten und 
gemeinschaftlich genutzt. 

Die aus der . utzung entstandenen Wartungs- und Reparaturkosten otwendigkeiten und 
Arbeiten obliegen hinsichtlich der Durchführung, Realisierung und Kostentragung den 
jeweiligen utzungs- oder Mitnutzu.ngsberechtigten im Umfange deren utzungsrechte im 
Verhältnis zu den diesbezüglichen hierfür relevanten Gesellschaftsanteilen. 

Wartungs- oder Reparaturarbeiten, die einen Aufwand von 2.000 00 im Einzelfall und 
10.000,00 € pro Jahr übersteigen bedürfen vor Beauftragung und Ausführung der 
entsprechenden Information und Zustirrunung der anderweitigen Mitnutzungsberechtigten 
soweit gegeben. Sollte eine Einigung dahingehend nicht erzielt werden ent cheidet die ge amte 
Gesellschafterversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen hierüber soweit e 
sich nicht nur um Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Inneren' der dem 
Gesellschaftsanteil zugewiesenen Wohnung (Apartment) handelt. 



Di . Maß11ahtn n • i11d zu g ~talt n da . .,~ eid e äudehälft . n möglich t ei 
gleichartige ~u. ehe1~ bet1·effend der baulich n ub tanz und ba Jichen 
beibehalten wie dies bei Abscl1lu des hiesigen esell schaft vertrages der · all war. • 

4. Hinweis zu~ forn1ellen Wohnsitznahme/Meldeadresse gemäß Satzung der 
Eigentümergen1e1nschaft Coral Estate 

Klarzustellen ist dass für die Irlhaber der Gesellschaftsanteile 1 und 2 sowie 4 und 5 (soweit 
nicht mit den Inhabern der Gesellschaftsanteile identisch oder familiär verbunden) derzeit nicht 
die Möglichkeit besteht die Wohnung und mithin das Apartment aufgrund der 
Nutzungsberechtigung als Meldeadresse zu. nutzen. Sollte die Satzung des 
Eigentümerverbandes des Resorts Coral Estate dies zukünftig zulassen und sollten mehrere 
Meldeadressen je Grundstück und Wohn11aus zulässig sein, wird dies bereits hiermit auch 
gesellscl1aftsrechtlich genelunigt. Sollte auch die Eintragung von Apartmentrechten in das 
Grundbuch möglich werden, soll dies hinsichtlich aller Gesellschaftsanteile und den daraus 
resultierenden Nutzungsrechte11 gemäß Ziffer 2 geschehen. Alle Gesellschafter müssen dann 
hieran mitwirken, um dies zu realisieren. 

5. Kostentragung bei Reparatur und Unterhaltungsmaßnahmen 

Die Kosten der Unterhaltung der Auße11anlage folgen der obigen Regelung hinsichtlich der 
Nutzungs- oder Mitnutzung rechte geinäß Ziffer 2 und deren Anteile / verhältnismäßiger 
Beteiligung. Die Kosten für Versicherungen sowie Resortkosten werden im Verhältnis der 
Gesellschaftsanteile durch die Gesellschafter getragen und insoweit die Gesellschaft 
freigestellt. 

6. Dauer der GeseUschaft 

Die Gesellschaft . ird auf Dauer unbefristet, mindestens auf 99 Jahre abgeschlossen und für 
diesen Zeitraum sollte dieser Zeitraum zu lang bemessen sein, jedenfalls für den gesetzlich 
längst zulässigen Zeitraum die Kündigungsmöglichkeit durch einen oder mehrere der 
Gesellschafter ausge chlossen. Selbiges ist der grundsätzlich beabsichtigten langen 
Vermögensanlage und Ve1·1nögensverwaltung sowie damit verbundenen Investition der 
Gese]lschafter geschuldet. Eine Aufhebung der Gesellschaft ist daher nur einstimmig möglich. 
Den Gesellschaftern steht es jedoch frei, deren Gesellschaftsanteil zu übertragen und zu 
veräußern. Die Gesellschaft bzw. anderweitigen Gesellschafter dürfen die Zustimmung nur aus 
wichtigem Grund ver agen. Bei einer Sitzverlagerung soll nach übereinstimmenden Willen die 
bisherige hier niedergelegte Regelung fortgelten, auch dann wenn durch Sitzverlagerung die 
Gesellschaft eine andere Rechtsfor111 annehmen bzw. erhalten sollte. E soll jeweils diejenige 
maßgebliche Rechtsfo1'111 gelten, die der hiesigen am nächsten kommt und die Regelungen zur 
Übertragung der Nu.tzung rechte in der hier geregelten Form am weitestgehendsten 
gewähr] eistet. 

7. Einziehung von Gesellschaftsanteilen: 

Die Gesellschaft kann durch einstimmigen Beschluss die Einziehung von Gesellschaft anteilen 
beschließen, wobei der betroffene Gesellschafter kein. Mitbestirmnungsrecht b sitzt wenn 
folgende Voraussetzungen vorliegen: 



- - ---

_ Der Gesellscl1after G~.:,eJJ cl1aft ant iJ 11n Zu ti . m n d euu-te esell cha . . 
orliegender Satzung g 1·ege]t ·üb rt1·ägt der an di_..,.en es Jlscha s nteile .. -chte ei ; e •; 

die zur zwni11de t fakti eh r1 InJ1ab -r chafl ine .Dri t0
" ·hrt u d hin ic tlic de en d r . ritte 

faktisch die Stellung de G,._,oell chaftQl,rs übernimmt. ii>"r'Y, gehört a cl dw..;, Verpfanden 
Beleihen oder son tige Belasten des G se]J c]1aft anteiles. 

_ Über· das Vennögen des Ge e]lschafters das Insolvenzverfahren eröffnet wird da hiei·rnit der 
1nsolvenzverwalter als Dritter di e Stellung als Gesellschafter erlangt. 

_ Im Falle des Erbfalles der Nachlass auf ei11en Dritten und nicht einen amilienangehörigen 1. 
ur1d 2. Grades übertragen wird. 

Im Falle der Einziel1ung des Gese11schaftsanteiles steht dem ausscheidenden Gesellschafter ein 
Abfindungsanspruch gemäß Ziffer 11. letzter Satz zu. Der eingezogene Gese]Jschaftsanteil 
einschließlich des damit verbundenen Nutzungsrechtes steht dann der Gesellschaft 
gemeinschaftlich im Verhältrus der verbleibenden Anteile zu, wobei es der Gesellschaft 
freisteht, den Gesellschaftsanteil dann auf inen Dritten oder anderweitigen Gesellschafter zu 

•• 
übertragen. Im Falle der Ubertragung l1at der Empfänger des Anteiles die Gesellschaft von 
jeglichen Abfindungsansprüch 11 fr izu teilen und diesen gegenübe·r dem ausscheidenden 
Gesellschafter zu erfüllen. Dies gilt auch für die mit der Investition des ausscheidenden 
Gesellschafters erbund n ertsteigerung des Grundstückes, die auf dein Grundstück 
verbleibt. Sämtlicl1e G ell chaft r verzichten hiennit für diesen Fal] der Einziehung auf das 
Recht zur Beseitigun d r on ihm geschaffenen Baulichkeit und werden daher auf d.en 
dahingehenden Ar1 pruch Irin ichtlich der geschaffenen Wertsteigerung zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens g O nüb r d m den Gesellschaftsanteil übernehmenden neuen Inhaber und 

• 
utzer erw1 e~en. 

Soweit erford . rlich, übernehmen die verbleibenden Gesellschafter im Verhältnis deren dann 
bestehenden Anteileauch die Haftung für diese Ansprüche. 

•• •• 
8. Beschlussfassung / Gesellschafterversammlung/ Anderung der Satzung und Anderung 
in Rechten und Pflichten 

Jeder Gesell chafter hat das recht unter Angabe von konkrete11 Beschlussthemen und Vorlagen 
eine Gesell chaft~ ~ ammlung in Textfor·rn einzuberufen. Es liegt in dessen Verantwortung 
die Einladungen fri tgerecht zuzustellen um somit die Gesellschaftsver ammJung wirksam 
einzuberufen. In oweit gelten ergänzend die gesetzlichen Vorschriften soweit hier keine 
abweichenden Regelungen beinhaltet sind. Ansonsten obliegt darüber hinaus den 
Geschäftsführern die Einberufung. 

Jedes Prozent Gesell chaft ant -il gewähren eine Stimme so das 100 Stimmen gegeben ind. 

Jede Änderung der diesbezüglichen Gesellschaftersatzung der Gesell chaft struktur der 
~esigen Aufteilung von Rechten und Pflichten der auch de Ge ell chafterbestande b . i 
Ubertrag·ung (insbesondere Veräußerur1g) bedarf zu deren ·wirk amkeit n tari ller 
Beglaubigung bzw. Dokumentation unter jeweiliger Beteiligung ämtlicher Ge e11 chafter. 

?tari.~11e Beurkundung ist nicht erforderlich. 
Die Ubertragung eines Gesellschaftsanteils mit daran geknüpfter Übertragung des 
Nutzungsrechtes bedarf der Zustimmung sämtlicher G seJlschaft r. 
:;: Falle des Todes eines Gesellschafters wird die Ge~elJschaft mit s_ein m Erben fortge tzt. 

e Erben haben zur Wahrnehmung der Rechte aus diesem Vertrag 1hr Erben t llung durch 

------



no ane eg au 1 e ass · 

sta n e un grundsatzl1ch c. · fr • •• •· 
. 1onn e1e Anderungen nd bertragungen von 

Gesellschaftsante1len ohn • • • . . - • . 

ausreic en e ransparenz und Sicherheit für die jeweiligen Gesellschafter gegeben. 

9. Geltung und Beachtung der Resortregelungen der Eigentümergemeinschaft Coral 
Estate 

A!le G_~sellscha~er ind grundsätzlich neb n den hiesigen Regel ngen an die Satzungen der 
~igentümergemein chaft C · ral E tat gebunden und zu deren Einhaltu g verpflichtet. Sollten 
einzel~e Gesells hafter hi r g n Ver töße begeh n und hierdurch die Gesellschaft 
finanziellen Schaden ·erl id n od r on t zur Verantwortung gezogen werden s·nd die dies 
v~rursachenden Gc~ell haft r im Innenverhältnis verpflichtet, die übrigen Gesellschafter von 
hieraus etwach nd n B l~tung 11 Schäden und Ansprücl1e freizustellen. Fahrlässigkeit ist 
hierfür ausreich nd. 

10. Gememschaftsordnung 

Den Ge ell chaft m und utzungsberechtigten steht es jedoch frei außerhalb der hiesigen 
Regelun en und unter ufrechterhaltung dessen sowie Beachtung und Umsetzung dessen, 
einen darüberhinau geh nde Gemeinschaftsordnung, insbesondere auch für die einzelnen 
baulich n ......... 1a • n und innerhalb der gemeinschaftlichen Nutzungsbereiche zu er tellen die 
weitere Kon1cr= .. ·i ierun und darüberhinausgehende Regelungen beinhaltet. Eine derartige 
Gemein· cha · rdnung bedarf nicht der notariellen Forn1, jedoch der Unterzeichnung durch 
sämtliche betroffene utzungsberechtigte Gesellschafter. 

11. Abfmdung und GeseUscbaftsanteil am Gesellschaftsvermögen 

Für den Fall - einer d.erzeit au geschlossenen - Beendigung und Auflösung der Gesellschaft 
stehen dem einzelnen Gesellschafter diej nige Anteile am Gesellschaft ve11nögen zu, die sich 
bei einer Aufteilung des Gesamtvennög ns aus dem Verh··itnis der Ge ell chaftsanteile 
bezogen auf den Anschaffungspreis de Grundstücks ergeben. Bei einer diesbezüglichen 
Bewertung bleibt j edoch jegliche bauliche Anlage und jegliche bewegliche und 
unbewegliches Mobiliar, das im Eigentum der inzelnen Gesellschafter oder utzer steht und 
der jeweiligen, dem Gesellschaftsant il zuzuordnenden Wohnung und Bereichen zugeordnet 
ist, außer Betracht. Darüberhinausgehende Ausgleichsansprüche für dessen Inve titionen und 
Aufwendungen stehen diesem gegenüber den anderweitigen Gesellschaftern nicht zu. Sollte 
dies aus rechtlichen Gründen nicht zulässig sein, ist der Anspruch jedenfalls der Höh nach auf 
die durch die Investition entstandene Bereicherung der anderw itigen Ge llschafter durch 
etwaige Vermögenszuordnungen zugunsten deren jeweiligen Gesellschaft ant il be chränkt. 
Bei Ausscheiden eines Gesellschafters durch Kündigung oder Austritt d r Einzieh ng • g n 
Pfändung oder Insolvenz abzüglich eines Betrag s von 40 Pr zent de dann ange etzt n hi rauf 
entfallenden Vern1ögenswertes. 



12. Geschäftsführung 

pie Ge chäft -~hrung bliegt gemein cha lieh den esellschaftern, welche die 
Gesellschaftsanteile . Nuinmer 3 und 6 halten. Di esellschaftsversammlung kann aber 
beschließen da s die die b züglich n Gesellschafter j eweils einzeln zur Vertretung der 
Gesellschaft nach auße11 berechtigt sind. ie übrigen Gesellschafter sind von der 
Gescl1äftsführung ausg schlossen. 

13. Sonstiges /salvatorische Klausel 

Der hiesige Gesell chaftsvertrag tritt mit desse11 Unterzeichnung in Kraft und ersetzt ab diesem 
Zeitpunkt alle vorangegangenen Gesellschaftsverträge und hierzu gehörige Regelungen nebSt 

Ergänzungen. 

Sollten einzelne Bestimmung n un irk am ein oder werden oder Lücken aufweisen, die die 
Gesellschafter bei Abfas ung des rtrage nicht bedacht haben, so soll diese Lücke oder 
unwirksame Regelung durcl1 • in 1 • r tzt w rde , die dem Sinn und Zweck des hiesigen 
Vertrages am näch ten .... ",,mm od r von d n rtr gsscl1ließenden Parteien getroffen word~ 
wäre wenn sie di_. ..... b~-.... ht „tt 1 



1 . 

Da vor t .h nde chrift tück i t nicht vom glaubigenden otar e tw .. ~e 
worden. Bei dem nachfolgenden V 1·merk handelt es sich daher ur u . die 
Beglaubigung einer Unter chrift. Ge1näß § 40 Abs. 2 • eu · k hat der Notar 
nur zu prüfen ob Gründe be tehen, di Arntstätigkeit zu verweigern. er 
Notar hat daher nicht g prüft ob die unterzeichnete • rklärung materiell 
wirksam ist. Er hat aucl1 nicht über ihre rechtliche ragweite belehrt. 

e 

Notar 

1 




